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Arrêté

du 23 avril 1948, concernant la suppression des taxes pour les permis de coupe
et de vente de bois bostrychés et du versement de la retenue de reboisement.

Le Cowsei'f d'Lfaf dw cawfora cL< FaZais,
Vu l'arrêté du 21 février 1948 concernant la lutte contre le bostryche;
Vu les articles 68 de la loi forestière cantonale du 11 mai 1910 et 40 du

règlement d'administration du 23 mars 1911;
Considérant que les mesures de lutte contre le bostryche occasionnent aux

propriétaires de forêts des dépenses supplémentaires;
Considérant l'opportunité de venir en aide aux propriétaires lésés;
Sur la proposition du Département chargé du service des forêts,

arrête:
Article premier. — Les coupes de bois bostrychés imposées par le service

forestier sont exonérées des taxes de coupe et de vente et du versement de la
retenue de reboisement. Les propriétaires devront néanmoins demander le permis
de coupe et de vente et observer les prescriptions sur la matière. Les demandes
et permis en question devront porter la mention « bois bostrychés ».

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet rétroactif au 8 mars 1948. Le Dépar-
tement forestier est chargé de son exécution.

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 23 avril 1948, pour être inséré au Bul-
letin officiel et publié dans toutes les communes du canton, le dimanche 9 mai 1948.

Le président du Conseil d'Etat :

M. ÏYoiWef.
Le chancelier d'Etat :

V. Lofen.

VEREINSANGELEGENHEITEN • AFFAIRES DE H SOCIÉTÉ

Zur Forstversammlunu; in Aarau
29. August bis 1. September 1948

Ein Willkomm
Die Aargauer Behörden und Forstleute freuen sich, ihre Kollegen aus der

ganzen Schweiz in Aarau begrüßen zu dürfen.
Beinahe hätte es zu einem Jubiläum gereicht, hat sich doch der Schweize-

rische Forstverein schon ein Jahr nach seiner Gründung, also Anno 1844, in Aarau
versammelt. Wie einem Bericht zu entnehmen ist, «war es am 10. Juni 1844, als
der hochverdiente, greise Oberforstmeister des Kantons Bern, der unvergeßliche
Kasthofer den Präsidentenstuhl bestieg und ein Häuflein von 45 Forstwirten und
Freunden willkommen hieß. Dabei hielt er ernste Umschau über die politischen
und forstlichen Zustände in unserem Vaterlande und entwarf ein Gemälde, das
manch düstere Stellen zeigte und mancher nur zu berechtigter Besorgnis Raum
gab. Er verlangte vom Verein die Absendung tüchtiger Land- und Forstwirte ins
Hochgebirge, um die dortigen Waldzustände zu studieren und Verbesserungsvor-
Schläge zu machen. »

Die Arbeit der wenigen Forstleute von damals war wohl schwer und un-
dankbar, fehlte es doch mangels wissenschaftlicher Grundlagen in weiten Kreisen
des Volkes an Verständnis für den Wald.

Seither hat der Wahl viele Wandlungen durchgemacht, und die Kollegen
werden auch im Aargau mannigfaltige Bilder zu Gesicht bekommen. Wie nach-
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Aarau im 17. Jahrhundert, nach Merian (1042)

haltig frühere Wirtschaft und Mißwirtschaft auf den Wald einwirken, kann man
daran ermessen, daß die Waldbehandlung aus der Zeit vor dem Bestehen eines
selbständigen Kantons Aargau noch heute deutlich sichtbar ist. Ich erinnere bloß
an die Unterschiede zwischen dem ehemals bernischen Kantonsteil mit seinen
ansehnlichen Nadelholzvorräten und den sogenannten gemeinen Herrschaften, wo
die Umwandlungen von Niederwald in Hochwald heute noch kleine Vorräte
bedingen. Dafür blieb allerdings ein Stock standortsgemäßer Holzarten übrig.
Die Aargauer Forstleute waren von jeher fortschrittlich gesinnt und haben im der
Strömung der waldbaulichen Entwicklung lebhaft mitgerudert. Auf die wohl
etwas chaotischen Zustände des Waldes vor Beginn einer eigentlichen Forstwirt-
schaft folgte die Einführung einer räumlichen Ordnung (nicht im heutigen Sinne")
durch Kahlschläge und Pflanzungen « reihenweise nach der Schnur, gänzlich
wider die Natur » (nach Bavier). Es begann damit die Periode der Fichtenpflan-
zungen, rein oder reihenweise gemischt. Die landwirtschaftliche Zwischennutzung
setzte diesem .System noch die Krone auf. Gleichzeitig spielte auch das Gekreische
Vorwaldsystem im Aargau eine große Rolle. Es war ursprünglich als Methode zur
Umwandlung von Niederwald in Hochwald gedacht, wurde aber auch bei Kahl-
schlagen von Hochwald angewendet. Wir verdanken diesem System auf passenden
Standorten die mancherorts heute noch stehenden schönen Lärchen. Es sind noch
nicht mehr als 50 bis 60 Jahre her, daß bei uns die natürliche Verjüngung ihren
Eingang fand, zuerst als Saumschlag-, dann als Schirmschlag- und schließlich im
Fehmelschlagbetrieb. Die Weißtanne feierte ihre Triumphe. Die natürlichen Ver-
jüngungen bestanden vorwiegend aus Weißtannen, und dazu wurden ausgedehnte
Rottannen- und sogar Buchenbestände durchgehend mit Weißtannen unterbaut.
Uber die Folgen brauche ich mich unter Kollegen nicht näher auszulassen. Es ist
eine lausige Geschichte.

Heute widmen wir uns einem verfeinerten Fehmelschlagbetrieb, seltener dem
Pü'enterbetrieb und sehr lebhaft der Umwandlung der verlichteten Rottannenbe-
stände in solche aus standortsgemäßen Holzarten. Wir hoffen die « Fahrrinne »

der waldbaulichen Entwicklung gefunden zu haben, die ohne größere Bogen zu
dauerndem Erfolg führt und unsere Waldungen zu einem unverwüstlichen Juwel
macht. Siefeenmawn.
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